
GEMEINDE-

EÜTJNGEN
IM GAU

GEMEINDE EUTINGEN IM GAU
LANDKREIS FREUDENSTADT

BEBAUUNGSPLAN
"STUTTGARTER STRASSE"

in Eutingen im Gau

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
(Bauordnungsrechtliche Festsetzungen)

19. 02. 2019

Büro Gfrörer

Ingenieure, Sachverständige,
Landschaftsarchitekten

Dettenseer Straße 23
72186 Empfingen



Bebauungsplan "Stuttgarter Straße" in Eutingen im Gau

GEMEINDE EUTINGEN IM GAU

Landkreis Freudenstadt

BEBAUUNGSPLAN
"STUTTGARTER STRASSE"

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

l. RECHTSGRUNDLAGEN

Rechtsgrundlagen dieser Vorschriften sind:

. Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05. 03. 2010 (GBI. S. 357), zuletzt geändert
durch Art. 3 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie zu Gefahren schwerer Unfälle mit gefährli-
chen Stoffen vom 21. 11. 2017 (GBI. S. 612)

. Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. 07. 2000 (GBI. S. 581),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2018 (GBI. S. 221)

Aufgrund der LBO und Gemeindeordnung Baden-Württemberg werden für das Gebiet des Bebauungsplanes
nachfolgende bauordnungsrechtliche Festsetzungen erlassen.

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen und
gültigen Vorschriften im Geltungsbereich außer Kraft.

In Ergänzung zum Plan und zur Zeichenerklärung wird folgendes festgesetzt:
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II. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. ÄUSSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN
(§ 74 Abs. 1 LBO)

1.1. Dachgestaltung

Die Dachneigung und die Dachform sind frei wählbar.

1.2. Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Querbauten

Die Länge der Dachaufbauten und Dacheinschnitte dürfen insgesamt 2/3 der jeweils zugeordneten
Gesamttrauflänge nicht überschreiten. Der Abstand der Dachaufbauten und -einschnitte muss min-
destens 1, 0 m von der Giebelwand und mindestens 1, 0 m vom First betragen.

Die Länge der Querbauten darf insgesamt 50 Prozent der jeweils zugeordneten Gesamttrauflänge
nicht überschreiten. Der Abstand der Querbauten muss mindestens 1 m von der Giebelwand betra-
gen. Querbauten dürfen nicht über den bestehenden Hauptfirst hinausragen.

1.3. Fassaden-und Dachgestaltung

Für die Fassaden- und Dachgestaltung gilt:
° Bei Material- und Farbwahl für Außenwände und Dachdeckungen sind grelle Farben sowie stark

reflektierende und spiegelnde Materialien - ausgenommen Glas - unzulässig.

° Trapezbleche dürfen nur mit Farbanstrich verwendet werden. Anlagen zur Nutzung der Sonnen-
energie sind zulässig.

° Flachdächer sind zu begrünen.

2. WERBEANLAGEN
(§ 74 Abs. 1 NR. 2 LBO)

Für den Geltungsbereich gilt:
Lauf-, Wechsel- und Blinklichtanlagen sind unzulässig.

Beleuchtete Werbeanlagen dürfen den Straßenverkehr nicht beeinträchtigen und sind blend-
frei zu gestalten.

. Außerhalb der Betriebszeiten des dazugehörigen Betriebs ist die Beleuchtung der Werbean-
lagen auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Werbeanlagen auf Dachflächen - mit Ausnahme von Vordächern - sind unzulässig.

Werbeantagen sind innerhalb der Fläche "Verbot von Hochbauten gemäß § 9 Bundesfemstra-
ßengesetz" unzulässig.

Für das Sondergebiet gilt darüber hinaus:

Es sind folgende freistehende Werbeeinrichtungen innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen zulässig:

eine Parkplatzeinfahrtsstele mit einer maximalen Höhe von 3, 50 m

drei Werbefahnen mit einer Höhe von max. je 8, 00 m

ein Werbepylon mit einer maximalen Höhe von 8, 50 m

Innerhalb des "Verbots von Hochbauten gemäß Bundesfernstraßengesetz" sind Werbeanlagen nur mit
Zustimmung des Regierungspräsidiums zulässig.
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3. GESTALTUNG DER UNBEBAUTEN FLÄCHEN
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

3.1. Gestaltung der unbebauten Flächen

Die unbebauten Grundstücksflächen sind als Grünflächen gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu un-
(erhalten.

3.2. Gestaltung der Stellplätze

Innerhalb der Dorf- und Mischgebiete gilt:

Um die Oberflächenversiegelung zu minimieren, sind die Stellplatzflächen mit wasserdurchlässigen
Belägen herzustellen.

Innerhalb des Sondergebiets "großflächiger Einzelhandelsbetrieb zur wohnortnahen Grundver-
sorgung" gilt:

Um die Oberflächenversiegelung zu minimieren sind die für den Lebensmittelmarkt notwendigen Stell-
platze möglichst mit wasserdurchlässigen Pflasterbelägen herzustellen und durch Baumpflanzungen
zu gliedern.

3.3. Einfriedungen

Für Einfriedungen gilt:
° Soweit Grundstücke an Verkehrsflachen ohne Gehweg angrenzen, sind Einfriedungen an die-

sen Seiten mindestens 0, 50 m hinter die Grundstücksgrenze zurückzusetzen.

° Die Einfriedungen dürfen die Verkehrssicherheit und die Funktionsfahigkeit der Verkehrsflachen
nicht beeinträchtigen.

° Bei Zaunanlagen ist ein Abstand zum Boden von min. 10 cm einzuhalten um die Durchlässigkeit
für Kleinsäuger sicherzustellen.

° Die Höhe der Einfriedungen wird zur öffentlichen Verkehrsfläche wie folgt begrenzt:

. Mauem/Stützmauern: 1, 00 m

. Zäune: 1,20m

. Hecken/Sträucher: 1, 60 m

. Gabionen und Stehlen: 1, 60 m, jedoch bis zu max. 50 % der Grundstücksgrenze entlang der
öffentlichen Verkehrsfläche, ohne Unterbrechung durch Sträucher dürfen Gabionen max.
2, 50 m lang sein.

° Höhere Einfriedungen sind aus betrieblichen Gründen im Einzelfall bis zu einer Höhe von 1 , 80 m
zulässig.

° Für Einfriedungen zwischen privaten Grundstücken gilt das Nachbarrechtsgesetz.

3.4. Geländeaufschüttungen und Stützmauern

Innerhalb des Geltungsbereichs gilt:

Bei notwendigen Geländeaufschüttungen und Geländeabgrabungen ist auf das natürliche Gelände
Rücksicht zu nehmen.

Alle Gelandeveränderungen (Abgrabungen, Auffüllungen) sind in den zeichnerischen Unterlagen im
Kenntnisgabe- bzw. Baugenehmigungsverfahren deutlich ablesbar und auf Straßenhöhe bezogen im
vorhandenen und geplanten Zustand darzustellen (Gelandeprofile). Geländeveränderungen müssen
mit den Geländeverhältnissen auf den Nachbargrundstücken entsprechend abgestimmt werden.

Die maximal zulässige Höhe der Abgrabung / Aufschüttung beträgt bei einer Neigung des natürlichen
Geländes von:

° 0 - 5% = 0, 50m

° 5-13%= 1, 00m.

örtliche Bauvorschriften Seite 3



Bebauungsplan "Stuttgarter Straße" in Eutingen im Gau

° Bei mehr als 13% Neigung des Geländes können in Abstimmung mit der Baugenehmigungsbe-
hörde ausnahmsweise höhere Abgrabungen bzw. Aufschüttungen zugelassen werden.

Die Anpassung von Flächen an das vorhandene Gelände soll möglichst durch Böschungen erfolgen.

Innerhalb des Sondergebietes "großflächiger Einzelhandelsbetrieb zur wohnortnahen Grund-
Versorgung" gilt:

Innerhalb des Sondergebiets sind Geländeveränderungen zulässig, die für die Herstellung der
EFH-Höhe erforderlich sind.

3.5. Einhausung von Abfallbehältern, Mülltonnen und Containern

Dauerhaft an öffentlichen Verkehrsflachen aufgestellte Abfallbehälter und Mülltonen müssen in einem
geschlossenen Behältnis untergebracht oder gegen Einsicht von den öffentlichen Verkehrsflächen ab-
geschirmt werden. Der Abstand zu öffentlichen Verkehrsflächen muss mindestens 1, 00 m betragen.

4. ANTENNEN UND ANLAGEN FÜR DIE TELEKOMMUNIKATION SOWIE NIEDERSPANNUNGS-
UND FERNMELDEFREILEITUNGEN
(S 74 Abs. l Nr. 4 und 5 LBO)

Je Gebäude darf nur eine Antenne angebracht werden. Paraboloide Vorrichtungen für Telekommuni-
kation und Datenübertragung sind bis zu einem Durchmesser von 1, 0 m zulässig und sind farblich
dem Standort am Gebäude anzupassen.

ERHÖHUNG DER STELLPLATZVERPFLICHTUNG FÜR WOHNUNGEN
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO)

Für Wohnungen wird festgesetzt:

° bis 50 qm Wohnfläche:

° von 50 bis 80 qm Wohnfläche:

° über 80 qm Wohnfläche:

1 Stellplatz / Wohneinheit

1, 5 Stellplätze / Wohneinheit

2 Stellplätze / Wohneinheit

Gefertigt:
Empfingen, den 15. 11.2016, geändert
14. 03.2017, geandert29. 08. 2017, geändert
15. 11.2017, geändert 06. 06. 2018, geändert
03. 07.2018, geändert 19. 02.2019

Aneckann)
Euti/igen/ft/Gäu, den 19. 02. 2019

ir;! JÖchle, Bürgermeister

Büro Gfrörer
Ingenieure, Sachverständige,
LandschaftsarchitsKten

Dettenseer Str. 2j
72186Empfini

^.»^u^gefei^t
4"^l6&', ''^nget/ifeG äu. den 20. 02. 2019

fin Jfichle, Bürgermeister
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